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BMG, BMI und BMBFSFJ und Bundesdrogenbeauftragter erkennen dringenden
Handlungsbedarf Das Forschungsprojekt EKOCAN hat am Mittwoch, 1. April 2026, den
zweiten Zwischenbericht zur Evaluation des Konsumcannabisgesetzes vorgelegt.

Schwerpunkte der zweiten Evaluation waren u.a. die Auswirkungen der Teillegalisierung auf die
organisierte Kriminalität, den Gesundheitsschutz, den Kinder- und Jugendschutz sowie die
Entwicklungen zum Medizinalcannabis.

Die Ergebnisse unterstreichen den für das BMG, BMI, BMBFSFJ sowie den
Bundesdrogenbeauftragten dringenden Handlungsbedarf.

Bundesfamilienministerin Karin Prien: „Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
Suchtgefahren ist dieser Bundesregierung ein besonders wichtiges Anliegen. Die Evaluation des
Konsumcannabisgesetzes zeigt: Die Ampelregierung hat der Suchtprävention von Kindern und
Jugendlichen einen Bärendienst erwiesen. Die Zahl der Teilnehmenden an
Frühinterventionsprogrammen ist stark rückläufig, weil Polizei und Staatsanwaltschaften weniger
Handhabe haben, Jugendliche dazu zu verpflichten. Zugleich funktioniert die freiwillige Teilnahme
nicht, und auch der Aufbau neuer Kooperationen mit Jugendämtern und Schulen verläuft
schleppend. Dabei ist gerade Frühintervention so wichtig, nicht zuletzt im Hinblick auf Cannabis als
„Einstiegsdroge". Hier müssen wir dringend nachsteuern."

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken: „Die Teillegalisierung von Cannabis zu
Genusszwecken war ein Fehler! Die Frühinterventionen, die Kinder und Jugendliche vom Konsum
abhalten sollen, gehen stark zurück. Wer davor die Augen verschließt, riskiert die Gesundheit
unserer Jüngsten! Zudem ist die verschwommene Grenze zwischen Konsumcannabis und Cannabis
zu rein medizinischen Zwecken ein zunehmendes Problem. Im Internet herrscht ein Wildwuchs an
kaum regulierten Angeboten zum Kauf von Cannabis mit extrem hohem THC-Gehalt, die gezielt
junge Menschen ansprechen. Dabei wird systematisch gegen geltende Werbeverbote verstoßen.“

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt: „Das Cannabisgesetz ist ein vollkommener
Rohrkrepierer. Jugendgefährdend und kriminalitätsfördernd. Die Bedenken der Sicherheitsbehörden
wurden im Gesetz nicht berücksichtigt. Das Ergebnis: Der Schwarzmarkt boomt, die Kriminalität
steigt. Statt Jugendschutz bietet dieses Gesetz ausschließlich Gefährdung."

Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen Prof. Dr. Hendrik Streeck:
„Beim Medizinalcannabis sehen wir erheblichen Missbrauch zu Konsumzwecken. Über dubiose
Onlineplattformen und unzulässige Werbung ist ein großer Markt entstanden, der sich nicht an
Kranke richtet, sondern an Freizeitkonsumierende. Das hat mit Medizin nichts mehr zu tun. Das
weiterlaufen zu lassen, wäre fahrlässig. Auch bei der Hilfe für Jugendliche zeigt sich ein
beunruhigender Trend. Wer wegen Cannabis auffällt, bekommt heute seltener frühzeitig Beratung
und Unterstützung als vor Inkrafttreten des Gesetzes. Der Bericht zeigt auch warum. Die
Weiterleitung durch Polizei, Justiz und Jugendgerichtshilfe ist entfallen. Hier müssen wir
nachsteuern. Denn wer nicht früh eingreift, lässt junge Menschen und ihr Umfeld mit dem Problem
allein.“
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